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Der Zolltarif des Bundesrates.
Von

Rationalrat Otto Hunziker - Zofingen.

c5^ie Kämpfe um einen neuen Zolltarif gehörten in unserm Land stets zu^ den lebhaftesten politischen Aktionen. Wirkliche und vermeintliche mirt-
schaftliche Gegensätze gerieten hart aufeinander. Und regelmäßig hat dann
die Entscheidung erst eine bewegte, hüben und drüben leidenschaftlich
umstrittene Volksabstimmung gebracht. So erinnert sich mohl jeder noch an
die vom Volke am 15. März 1902 mit 332,000 annehmenden gegenüber
225,000 verwerfenden Stimmen genehmigte letzte Revision unseres
schweizerischen Zolltarifs. Dem Vorgang anderer Länder folgend, hat damals
auch die schmeizerische Zollpolitik schutzzöllnerische Tendenzen in sich

aufgenommen. Immerhin überschritten die damaligen ZollerhShungen den doppelten

Betrag der früheren Ansätze keinesfalls. Eine große Zahl von Bedarfsartikeln,

so z. B. die für Kleidung dienenden Garne und Gewebe, erfuhren
überhaupt keine oder nur unwesentliche Erhöhung.

Den Grad der ZollerhShungen von 1902 kann man an folgender
Gegenüberstellung ermessen.

Stiere
Kühe
Rinder
Schweine
Wein in Fässern (per ci)

In diesen Tagen ist nun dem Schweizervolk wiederum ein neuer Zolltarif

auferlegt worden. Aber nach Form und Inhalt sehr verschieden von
seinen Vorgängern. Kein heftiger Abstimmungskampf des Volkes ist ihm
vorangegangen, nicht einmal die eidgenössischen RSte haben dazu etwas zu
sagen. Den neuen schweizerischen Zolltarif hat der Bundesrat, gestützt auf
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